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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52;

BauG Vlbg 1972 §22;

BauRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 87/05/0048 E 24. März 1987 RS 1

Stammrechtssatz

Die Frage, ob einem Vorhaben Interessen des Ortsbildschutzes entgegenstehen, ist im Baubewilligungsverfahren

durch ein im Befund und Gutachten gegliedertes Sachverständigengutachten zu klären, welches die Ein=üsse des

Gebäudes auf das Ortsbild darlegt und die getroffene Schlussfolgerung ausreichend begründet.

Schlagworte

Baubewilligung BauRallg6Anforderung an ein GutachtenSachverständiger Erfordernis der Beiziehung Techniker

Bautechniker Ortsbild Landschaftsbild

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1998:1995060007.X01

Im RIS seit

03.05.2001

Zuletzt aktualisiert am

03.05.2011

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at


 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 1998/4/30 95/06/0007
	JUSLINE Entscheidung


